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So erreichen Sie uns: 
 
zu Fuß: 
Vom Hauptbahnhof durch den Ausgang Innen-
stadt, geradeaus die Friedrich-Wilhelm-Strasse 
entlang, dann rechts in die Vom-Rath-Straße. 
Dauer: ca. 5 Minuten. 
 
mit dem Auto: 
Ortskundige parken am besten in den Tiefgara-
gen Kaufhof oder City-Palais. 
Ansonsten ist das Parken in den umliegenden 
Strassen möglich (Parkschein ziehen!). 
 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Mit der Straßenbahn bis zur U-Bahn-Haltestelle 
König-Heinrich-Platz. 
Mit dem Bus bis zur Haltestelle Lehmbruck-
Museum. 
 

Weihnachtsgeld, Überstundenvergütung, Zinseinkünfte, 
Mieteinnahmen, Spesen etc.. Nur in bestimmten Fällen 
können bei einzelnen Einnahmepositionen (z.B. bei 
Überst den) Ausnahmen vom Prinzip der Anrechnung 
gemacht werden. 
Wohnt man im eigenen Haus, ist auch der Wert des 
mietfreien Wohnens eine Einkommensposition, wenn 
der Wohnwert des Objektes die Zins- und sonstigen Ver-
pflichtungen, nicht aber die Tilgungsleistungen, über-
steigt. 
Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet. 
Was ist mit Schulden? 
Soweit die Schulden bereits die ehelichen Lebensver-
hältnisse geprägt haben, sind diese vom Einkommen 
abzuziehen. Niemand darf aber Schulden machen, um 
sich seiner Unterhaltsverpflichtung zu entziehen oder 
diese zu vermindern. In der Regel muss der Mindestun-
terhalt für minderjährige Kinder nach der untersten Stufe 
der Düsseldorfer Tabelle in jedem Fall gezahlt werden. 
Was tun, wenn man Unterhalt braucht, aber kei-
nen bekommt? 
Wer Unterhalt braucht, aber keinen bekommt, muss sich 
zu helfen wissen. 
Für Kinder bis zu 12 Jahren gibt es Unterhaltsvor-
schuss. Ein Antrag ist beim Jugendamt zu stellen. 
Wer in der Ausbildung steht, kann BAFöG beantragen. 
Zuständig sind die Ämter für Ausbildungsförderung 
Wer schnelle Hilfe braucht, sollte ALG II beantragen. 
Langfristig ist es sinnvoll, den Unterhaltsanspruch gegen 
den Unterhaltsverpflichteten durchzusetzen und so fest-
setzen zu lassen, dass der Unterhaltsanspruch wirklich 
gesichert ist. Dies kann nur mit anwaltlicher Hilfe ge-
schehen. Die Bestimmung der Höhe des Unterhaltes ist 
schwieriger, als dieses Informationsblatt erahnen lässt. 
Oft sind auch subtile steuerliche Überlegungen anzustel-
len, die selbst für Fachleute nur schwer zu überschauen 
sind. 
Lassen Sie sich daher in Unterhaltssachen stets von uns 
beraten. 25 € Unterhalt zu wenig (oder zuviel) machen in 
10 Jahren einen Unterschied von 3.000 € aus.  
 
In unterhalts- und familienrechtlichen Angelegenhei-
ten vereinbaren Sie bitte einen Termin mit Herrn RA 
Hauß, Fachanwalt für Familienrecht. 

un 

 



Nicht jeder kann sich durch eigene Einkünfte unterhalten. Für minderjährige Kinder gilt dies ohnehin, solange 
sie die Schule besuchen oder in einer Berufsausbildung stehen.  Im Falle der Trennung der Eltern wird die Fra-
ge akut,  wer für den Unterhalt aufzukommen hat. Unterhaltsrecht ist eine komplizierte Spezialmaterie, die nicht 
in einem Faltblatt erklärt werden kann. Dieses Faltblatt soll Ihnen nur einige Anhaltspunkte dafür geben, wie 
Unterhalt geltend gemacht wird und was Sie als Unterhaltsberechtigter oder -verpflichteter dabei beachten 
müssen. 

 

Wie hoch ist der Kindesunterhalt? 

Wer muss den Unterhalt zahlen? 
Bei minderjährigen Kindern gilt das Prinzip: Einer zahlt, 
der andere betreut. Wer das Kind tatsächlich betreut 
braucht, von Ausnahmen abgesehen, keinen Barunterhalt 
zu leisten. 
Volljährigen Kindern schulden beide Elternteile anteilig 
entsprechend ihrem Einkommen Unterhalt. Die Quote 
bestimmt sich aus dem nach Abzug eventuell vorrangigen 
Unterhaltes minderjähriger Kinder und eines Selbstbehal-
tes von bis zu 1.150 € verminderten anrechenbaren Ein-
kommen der Eltern. 
Unterhalt für minderjährige Kinder 
Minderjährige Kinder haben einen Unterhaltsanspruch 
gegen die Eltern, solange sie ihren Lebensunterhalt nicht 
selbst verdienen können und sich in der Schul- oder Be-
rufsausbildung befinden. Die Höhe ihres Barunterhaltsbe-
darfs richtet sich, ausgehend vom Einkommen des Pflich-
tigen, nach der „Düsseldorfer Tabelle“, welche i.d.R. alle 
zwei Jahre aktualisiert wird. Die Anwendung der Düssel-
dorfer Tabelle sieht einfach aus, ist in der Praxis aber 
recht kompliziert, da dazu eine Vielzahl von Besonderhei-
ten zu beachten ist. 
Unterhalt für volljährige Schüler 
Volljährige Schüler bis zum Alter von 21 Jahren werden 
unterhaltsrechtlich den minderjährigen Kindern gleichge-
stellt. Ihr Unterhaltsbedarf wird in der Regel aus der 4. 
Altersgruppe der Düsseldorfer Tabelle abgelesen. Aller-
dings sind dem volljährigen Schüler beide Eltern gegen-
über unterhaltspflichtig, da dieser keinen „Betreuungsauf-
wand“ mehr verursacht. 
Minderjährigen Kindern und volljährigen Schülern gegen-
über ist man gesteigert unterhaltspflichtig. Das bedeutet, 
man muss notfalls sein „letztes Hemd opfern“, um ihren 
Unterhaltsanspruch zu befriedigen. Schlimmstenfalls 

verbleiben einem Berufstätigen nur 950 € nach Abzug des 
Kindesunterhaltes. 
Unterhalt für (volljährige) Studenten 
Lebt der Student im Haus beider oder eines Elternteils, 
ergibt sich sein Bedarf aus der 4. Altersgruppe der Düs-
seldorfer Tabelle. Lebt der Student im eigenen Haushalt, 
beträgt sein Unterhaltsbedarf in der Regel 670 €. 
Was ist mit dem Kindergeld? 
Grundsätzlich dient das Kindergeld zur Erleichterung der 
Unterhalts- bzw. Betreuungslast beider Elternteile und ist 
daher auf den Barunterhaltsbedarf bei minderjährigen 
Kindern anteilig und bei volljährigen Kindern voll anzu-
rechnen.  
Was ist mit Krankenversicherungskosten? 
Die Kosten der Krankenversicherung sind in den Tabellen-
sätzen nicht enthalten und müssen vom Barun-
terhaltspflichtigen entweder alleine oder anteilig zusätzlich 
aufgebracht werden, falls kein Familienversicherungsan-
spruch in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. 
Allerdings ist der Tabellensatz in diesen Fällen erst nach 
Abzug des Krankenversicherungsbeitrags vom Einkom-
men des Unterhaltspflichtigen abzulesen. 
Was ist mit Einkommen der Kinder? 
Einkommen von minderjährigen Kindern wird, wenn es als 
Ausbildungsvergütung gezahlt wird, zunächst um 90 €, 
den sogenannten ausbildungsbedingten Mehrbedarf, ver-
ringert. Dieser Betrag verbleibt dem Kind anrechnungsfrei. 
Das restliche Einkommen wird zur Hälfte auf den Unter-
haltsbedarf des Kindes angerechnet (die andere Hälfte 
wird dem betreuenden Elternteil zugerechnet). Einkünfte 
aus Ferienjobs, geringfügiger Schülerarbeit etc. werden 
nicht auf den Bedarf angerechnet. 
Einkünfte volljähriger Kinder werden auf den Bedarf voll 

angerechnet (gegebenenfalls nach Abzug des ausbil-
dungsbedingten Mehrbedarfs). Ferienjobs und Ein-
künfte aus der Nebentätigkeit von Studenten werden 
aber auch in diesen Fällen nicht angerechnet. 
Wie lange muss man zahlen? 
Eltern schulden Ihren Kindern grundsätzlich Unterhalt, 
bis diese eine eigenständige Lebensstellung erreicht 
haben. Dazu gehört auch eine angemessene Be-
rufsausbildung. Was als angemessene Berufsausbil-
dung zu verstehen ist, ist vom Einzelfall abhängig und 
bestimmt sich aus der Begabung des Kindes und der 
Lebensstellung der Eltern. Eltern schulden nicht die 
Finanzierung einer zweiten Berufsausbildung, es sei 
denn, die erste Berufsausbildung entsprach erkennbar 
nicht der Begabung des Kindes und war nicht als ab-
schließende berufs- und lebensqualifizierende Ausbil-
dung gedacht. Dies betrifft z.B. die Fälle, in denen ein 
guter Abiturient eine Banklehre macht, um anschlie-
ßend Jura zu studieren. 
Eltern müssen nicht für Ausbildungen ihrer Kinder 
zahlen, die aller Voraussicht nach nicht geeignet sind, 
dem Kind eine eigenständige Lebensstellung zu ver-
schaffen. Dies betrifft Fälle einer Ausbildung, die die 
Fähigkeiten des Kindes übersteigt, oder die Ausbil-
dung in einem sinnlosen Beruf. Eltern müssen auch 
nicht für Bummelstudenten zahlen, wobei ein Fehlse-
mester nicht sofort zur Einstellung von Unterhaltszah-
lungen berechtigt. Eltern dürfen aber erwarten, dass 
ein Studium mit der nötigen Zielstrebigkeit geführt 
wird. 
Wie wirken sich BAFöG-Leistungen aus? 
Obgleich BAFöG nach Abschluss des Studiums zu-
rückzuzahlen ist, ist der Unterhaltsberechtigte gehal-
ten, BAFöG-Leistungen in Anspruch zu nehmen, um 
dadurch seinen Unterhaltsbedarf zu decken oder je-
denfalls zu vermindern. 
Wie bestimmt man das anrechenbare Ein-
kommen des Pflichtigen? 
Jede Unterhaltsberechnung nimmt ihren Ausgang 
beim Einkommen des Unterhaltspflichtigen. Einkom-
men beim Arbeitnehmer ist das monatliche Durch-
schnittseinkommen, das sich aus der Summe der in 
den letzten zwölf Monaten erzielten Nettoeinkünfte - 
gleich aus welcher Quelle - ergibt. Zum Einkommen 
gehören daher: alle Erwerbseinkünfte, Urlaubsgeld, 


